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5  Nutzungen 
a. Neben den Sportaktivitäten, können die Räumlichkeiten für folgende weitere 

Zusatznutzungen verwendet werden. Die Auflistung ist nicht abschliessend: 
 
Raum  Nutzung  

Mehrzweckhallen 

Spielbetrieb / Turnier mit Zuschauergalerie 
Konzerte oder Theater mit Bühne  
Versammlungen, Gewerbeausstellungen, 
Gemeindeversammlungen, weitere 
Grossveranstaltungen 
Bankette 
Abschlussfeiern / Disco / Fasnacht / Event  

Foyer 
Versammlungen  
Empfang / Apéro  
Sitzungszimmer / Seminarzimmer  

Bühne / Mehrzweckraum 
Versammlungen  
Kulturanlass  
Informationsveranstaltungen 

6 Zuständigkeiten 
a. Der/die leitende Hauswart/-in organisiert, koordiniert und kontrolliert den 

Unterhalt gemäss Pflichtenheft. Sie/Er ist gegenüber dem/der Veranstalter/-in für 
die Übergabe, Instruktion und Abnahme verantwortlich. Den Anordnungen, die 
sich auf diese Betriebsordnung und die übergeordnete Verordnung stützen, sind 
Folge zu leisten. Die Nichteinhaltung von Anordnungen ist dem/der Vorgesetzen 
zu melden. 

b. Der/die Bereichsleiter/-in Liegenschaften hat die Funktion als 
Sicherheitsbeauftragter (SIBE) Brandschutz gemäss Brandschutzrichtlinie inne. Die 
Aufgaben sind im Pflichtenheft dokumentiert. 

c. Bei Einzelanlässen ist durch den/die Veranstalter/-in eine Person zu bestimmen, 
welche für die Sicherheit verantwortlich ist (Sicherheitsverantwortliche/-r). In 
erster Instanz und bei Anlässen bis 300 Personen übernimmt diese Aufgabe die 
reservierende Person, welche auf der Reservationsbestätigung genannt ist. Bei 
Grossanlässen mit mehr als 300 Personen steht es dem/der Veranstalter/-in frei, 
diese Verantwortung einer anderen Person zu delegieren. Diese Person muss 
dem/der Bereichsleiter/-in Liegenschaften und dem/der Hauswart/-in namentlich 
mitgeteilt werden. Sie/er hat die Vorgaben gemäss Weisung «Feuerpolizeiliche 
Sicherheitskontrollen an Festanlässen und Veranstaltungen» der GVL zu befolgen. 

d. Falls technische Anlagen wie Bühnenbeleuchtung, Beschallung, Bühne, 
Durchsageanlage oder Küchengeräte benötigt werden, ist durch den/die 
Veranstalter/-in eine verantwortliche Person zu bestimmen. Diese wird über die 
Benutzung der Anlagen durch den/die Hauswart/-in instruiert. 

7  Reservationen 
a. Reservationen sind gemäss Art. 6 bis 8 der Verordnung über die Benützung der 

Schul-, Sport- und Freizeitanlagen vorzunehmen. 
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8  Benützungsvorgaben bei Anlässen 
a. Die Räume, das Mobiliar und das Inventar sind bei Anlässen nach Absprache mit 

dem/der Hauswart/-in termingerecht zu übernehmen und zurückzugeben.  
b. Das Einrichten der Räume ist Sache des Veranstalters. Dabei sind die Instruktionen 

der Hauswartin bzw. des Hauswartes zu befolgen. Sie/Er legt fest, wann der 
Hallenboden bei Veranstaltungen abzudecken ist. Für Einrichtungs- und 
Dekorationsarbeiten dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen 
werden. 

c. Für die Dauer des Anlasses hat der/die Veranstalter/-in für die notwendige 
Aufsicht und Reinigung auf seine/ihre Kosten zu sorgen. 

d. Das Rauchen ist bei Veranstaltungen nur im Aussenbereich erlaubt.  
e. Der/die Veranstalter/-in hat für eine fachgerechte Abfallentsorgung auf 

seine/ihre Kosten zu sorgen.  
f. Bei Grossveranstaltungen sind gemäss Verordnung über die Benützung der Schul-, 

Sport- und Freizeitanlagen, Artikel 7, Abs. 3 weitere Angaben/Unterlagen 
einzureichen. 

g. Bei Grossveranstaltungen wie z.B. Gewerbeausstellung, Fasnacht oder dergleichen 
hat der/die Veranstalter/-in auf seine/ihre Kosten einen Ordnungsdienst 
aufzubieten.  

h. Der/die Veranstalter/-in hat für ausreichend Parkmöglichkeiten und einen 
Verkehrsdienst zu sorgen. Falls das Verkehrs- und Parkierkonzept weitere 
Verkehrswege und Parkflächen ausserhalb vom Schulareal beansprucht, ist dies 
mit den Blaulichtorganisationen abzusprechen und bewilligen zu lassen.  

i. Anlieferungen und Transporte zur MZH sind über die dafür vorgesehenen 
Erschliessungsstrassen erlaubt. Die Zufahrten müssen für die Blaulichtorganisation 
jederzeit zugänglich sein.  

j. Nach dem Anlass ist der Abnahmetermin so zu wählen, dass die Räumlichkeiten 
der Schule Hitzkirch nach der Rückgabe uneingeschränkt zur Verfügung gestellt 
werden können. 

k. Nach Veranstaltungen sind die benutzten Räume, Zufahrtswege/-strassen und 
Parkplätze zu reinigen und besenrein abzugeben. Die entsprechenden 
Reinigungsutensilien stehen zur Verfügung. Die maschinelle Endreinigung des 
Hallenbodens und/oder der Tiefgarage werden durch den/die Hauswart/-in 
vorgenommen.  

l. Das Mobiliar, die Gerätschaften und die Abdeckungen des Hallenbodens sind 
gereinigt und ordnungsgemäss zu verräumen.  

m. Die Küche ist komplett gereinigt (wie angetroffen) abzugeben. Die 
Geschirreinheiten sind nach Gebrauch zu sortieren.  

n. Der/die Veranstalter/-in ist zudem verantwortlich für das Einholen der 
notwendigen Bewilligungen (Polizei, Wirtschaft, Lärm, Feuerwerk etc.) 

9  Hausordnung 
a. Die Benutzer/Benutzerinnen der MZH sind zum sorgfältigen Umgang verpflichtet. 
b. Das Betreten der Hallen ist nur mit sauberen und trockenen Turn- oder 

Geräteschuhen gestattet. Schuhe mit abfärbenden Gummisohlen sind nicht 
erlaubt. 

c. Nach Gebrauch sind die Gerätschaften ordnungsgemäss zu verräumen.  
d. Geräte, welche für die Nutzung in der Halle bestimmt sind, dürfen nicht im Freien 

verwendet werden.  
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e. Die Bedienung von Haustechnikanlagen (Lüftung, Heizung) sowie von den 
weiteren technischen Einrichtungen (Beschallung, Hallentrennwände, 
Küchengeräte etc.) ist nur durch den/die Hauswart/-in oder instruierte Personen 
zulässig.  

f. Die Hallentrennwände sind sorgfältig zu behandeln. Es ist untersagt an die 
Trennwände zu springen.  

g. Das Einschlagen von Nägeln, Bohren von Löchern und dergleichen ist nicht erlaubt.  
h. Die bezeichneten Notausgänge sind jederzeit frei zu halten. Durchgänge dürfen 

weder verstellt noch verschlossen werden. 
i. Allfällige Mängel oder Schäden sind dem/der Hauswart/-in unverzüglich oder am 

nächstfolgenden Arbeitstag zu melden.  
j. Ab 22.00 Uhr gilt die generelle Nachtruhe. 

10  Personenbelegung und Sicherheit 
a. Die maximale Personenbelegung pro Raum stützt sich auf das durch die 

Gebäudeversicherung Luzern genehmigte Brandschutzkonzept und ist zwingend 
einzuhalten. Für Ausnahmen ist die Brandschutzbehörde verantwortlich.  
 
Folgende maximale Belegungen sind möglich, bei Einzelanlässen ohne 
Bestuhlung:   
a) Halle 1, 2 oder 3 mit Raumtrenner je   300 Personen  
b) Hallen 1 + 2 / 2 +3 ohne Raumtrenner je 600 Personen 
c) Hallen 1 bis 3 ohne Raumtrenner   800 Personen 
d) Foyer      300 Personen  
e) Bühne / Mehrzweckraum   300 Personen  
f) Zuschauergalerie     150 Personen  
 
, bei Einzelanlässen mit Konzertbestuhlung:  
a) Halle 1, 2, 3 mit Raumtrenner je   300 Personen 
b) Hallen 1 + 2 / 2 +3 ohne Raumtrenner je 600 Personen 
c) Hallen 1 bis 3 ohne Raumtrenner   800 Personen 
d) Foyer      264 Personen  
e) Bühne / Mehrzweckraum   300 Personen  
 
, bei Einzelanlässen mit Bankettbestuhlung:  
a) Halle 1, 2, 3 mit Raumtrenner je   300 Personen 
b) Hallen 1 + 2 / 2 +3 ohne Raumtrenner je 600 Personen 
c) Hallen 1 bis 3 ohne Raumtrenner   800 Personen 
d) Foyer      144 Personen 
e) Bühne / Mehrzweckraum   180 Personen 
 
Die/der Sicherheitsverantwortliche ist für die maximale Belegung verantwortlich. 
Bei zusätzlichen Einbauten ist die Belegung entsprechend zu reduzieren und die 
für die Belegung erforderlichen Fluchtmöglichkeiten sind jederzeit freizuhalten. 
Wenn erforderlich ist der Zutritt zu beschränken.  
 

b. Die maximal zulässigen Sitzplatzanordnungen und die minimalen Breiten der 
Verkehrswege sind in den Bestuhlungsplänen im Anhang dargestellt. Andere 
Anordnungen sind möglich, jedoch sind in jedem Fall die Abstände und Breiten 
einzuhalten. Bei Konzertbestuhlung sind die Stühle so zu verbinden, dass die 





Anhang 2a 
zur Verordnung über die Benützung der Schul-, Sport- und Freizeitanlagen 

7 

e. Während den Öffnungszeiten ist die Tiefgarage über die signalisierten Zugänge 
jederzeit zugänglich. Während der Nacht ist der Zutritt für Schlüsselbesitzer/-innen 
oder mit gültigem Parkticket (mittels Badge- bzw. Ticketleser) möglich. 

f. Im Zusammenhang mit Veranstaltungen stehen folgende öffentliche Parkplätze 
und Plätze zur Verfügung, siehe Anhang Situationsplan:  
- Parkplätze in der Tiefgarage (67 PP) 
- Parkplätze hinter dem Feuerwehrlokal (15 PP) 
- Hartplatz / Pausenplatz bei der Turnhalle Aargauerstrasse (ca. 30-40 PP)  

12  Haftung 
a. Bei Unfällen, Diebstählen und Sachschäden während Vereinstätigkeiten und 

Anlässen lehnt die Gemeinde jegliche Haftung ab. Die Pflicht zum Abschluss 
entsprechender Versicherungen liegt bei dem/der Benutzer/-in bzw. dem/der 
Veranstalter/-in. Bei Grossanlässen hat der/die Veranstalter/-in ebenfalls die 
Aufsichtspflicht für die Umgebung (Schulareal). Es sind Kontrollgänge durch einen 
Sicherheitsdienst vorzusehen und durchzuführen. 

13  Schlussbestimmungen 
a. Der/die Veranstalter/-in ist verantwortlich für die Einhaltung von dieser 

Betriebsordnung und die übergeordnete Verordnung. 
b. Die Betriebsordnung für die Benutzung der MZH tritt per 01.09.2025 in Kraft. 

 

Anhang 
- Bestuhlungspläne  
- Situationsplan Feuerwehrzufahrten, und Parkmöglichkeiten  
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